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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T–129/04

Eine für Lebensmittel des täglichen Ver
brauchs der Klassen 29, 30 und 32 des
Abkommens von Nizza angemeldete drei
dimensionale Marke in Form einer Kunst
stoffflasche mit schlankem Flaschenhals und
abgeflachtem Flaschenhauptteil mit Wulst
und mit Mulden an den Flaschenseiten hat
bei Würdigung des durch sie hervorgerufe
nen Gesamteindrucks keine Unterschei
dungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 über
die Gemeinschaftsmarke, weil die seitlichen
Mulden das einzige Merkmal sind, mit dem
sich die angemeldete Marke von der übli
chen Form einer Flasche abhebt, die Waren

wie die für die Markenanmeldung bean
spruchten enthält. Denn selbst wenn dieses
Merkmal als ungewöhnlich angesehen wer
den könnte, wäre es allein nicht ausreichend,
um den durch die angemeldete Marke her
vorgerufenen Gesamteindruck so stark zu
beeinflussen, dass die Marke damit erheblich
von der Norm oder der Branchenüblichkeit
abwiche und deshalb ihre wesentliche her
kunftskennzeichnende Funktion erfüllen
könnte.

(vgl. Randnrn. 50, 52-54)
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